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1. Einleitung 

1.1 Ziel und Zweck 

Mit dieser Richtlinie definiert Städtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt einheitliche Vorga-
ben und Standards in den Bereichen Energie und Gebäudetechnik für kantonale Liegenschaften, 
welche in deren Auftrag geplant und verwaltet werden. Die Richtlinie dient als Vorgabe für eine 
ökonomische, zukunftsgerichtete und effiziente Planung sowie Realisierung von Gebäudetechnik-
Lösungen. 
 
Aufgrund der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten (Lebenszykluskosten) sind tech-
nische Einrichtungen nur dort einzusetzen, wo die gestellten Anforderungen nicht mit anderen, ein-
facheren Mitteln gelöst werden können. Diese können von organisatorischer oder baulicher Art 
sein. 

1.2 Geltungsbereich 

Beschrieben werden die Anforderungen an neu zu erstellende gebäudetechnische Anlagen im 
Rahmen von Neu- und Umbauprojekten. Bei Sanierungen und Anpassungen bestehender Anlagen 
ist auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit – begründete Abweichungen sind möglich.  
 
Die in diesem Dokument beschriebenen Vorgaben finden Anwendung bei Gebäuden des Verwal-
tungsvermögens, des Finanzvermögens sowie der Pensionskasse. Für Liegenschaften von Dritten 
(z.B. Universität Basel) gelten, falls vorhanden, deren eigene Vorgaben. 

1.3 Grundlagen 

Für Bauvorhaben des Kantons Basel-Stadt ist die Empfehlung Gebäudetechnik der KBOB (Ko-

ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren) in vollem Um-
fang anzuwenden. Die vorliegende Richtlinie beschränkt sich auf Ergänzungen und Präzisierun-
gen. Bei Widersprüchen gehen die Vorgaben des Kantons Basel-Stadt der KBOB Empfehlung vor.  
 
Zum Zeitpunkt der Ausführung sind die aktuell gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richt-
linien massgebend, welche als anerkannter Stand der Technik gelten. Grundsätzlich gelten die 
Schweizer Normen und Leitsätze. Wo solche fehlen, sind die international harmonisierten Normen 
anzuwenden. Es sind auch die aktuell gültigen Empfehlungen, Vorgaben und Merkblätter der Fach-
verbände (SIA, VKF, Electrosuisse, DIE PLANER - SWKI, Suissetec, SVGW, MeGA, IWB usw.) 
anzuwenden. Die aktuellen Richtlinien und Vorgaben Gebäudetechnik des Kantons Basel-Stadt 
sind jeweils auf der Homepage von Städtebau & Architektur – Hochbau (https://www.hochbau-ge-
baeudemanagement.bs.ch/richtlinien_vorlagen.html) abrufbar. 
 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind die spezifischen Richtlinien und Dokumente der jeweiligen Nut-
zerdepartemente. 
 
Städtebau & Architektur setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen über die Fachkennt-
nisse und Erfahrungen zur Planung und Ausführung von Lufttechnischen Anlagen verfügen. Aus 
diesem Grund wird nicht auf jedes, in der Fachliteratur festgelegte Detail eingegangen. Eine ganz-
heitliche, vernetzte und nachhaltige Planungsleistung ist in den SIA-Grundleistungen enthalten und 
wird vorausgesetzt. 
 

https://www.hochbau-gebaeudemanagement.bs.ch/richtlinien_vorlagen.html
https://www.hochbau-gebaeudemanagement.bs.ch/richtlinien_vorlagen.html
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1.4 Verbindlichkeit 

Die Vorgaben dieser Richtlinie sind verbindlich, sofern diese nicht im Widerspruch mit den aktuell 
gültigen Gesetzen und Normen sind. Jedes Projekt, sowie sämtliche Abweichungen zu dieser 
Richtlinie mit begründeten Ausnahmen, sind von der betroffenen Fachstelle Gebäudetechnik ge-
nehmigen zu lassen.
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2. Auszug KBOB Empfehlung Gebäudetechnik 

2.1 Teil 1: Konzeptionelles und fachgebietsübergreifende Vorgaben 

Siehe Dokument KBOB Empfehlung Gebäudetechnik (12.02.2020)  
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/gebaeudetechnik.html 

2.1.1 Projektdokumentation und Nachweise 

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage für 
die nächste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die benötigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexität des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt. 

 

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp 

S V P A 
 

R B Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb 

(✓) Provisorisch / Entwurf  ✓ Definitiv  ✓ Kontrolle / anpassen 

 
 

Legende:   Dokument 
 Kapitel in Dokument 

      KBOB  

(✓) ✓ ✓    Energiekonzept (Variantenentscheid in der Vorprojektphase)  B11124_Energiekonzept 

(✓) ✓ ✓    Medienversorgungskonzept und Medienentsorgungskonzept  
B11104_Versorgungskonzept_Entsorgungskon-
zept 

(✓) ✓ ✓    Lüftungskonzept nach SIA 180 (Variantenentscheid in der Vorprojektphase)  B12404_HLK_Konzept 

(✓) ✓ ✓    Massnahmen zur Einhaltung der Raumluftfeuchte  B12404_HLK_Konzept 

(✓) ✓ ✓    Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz  B12404_HLK_Konzept 

(✓) ✓ ✓    Thermische Simulationen kritischer Räume (nach Absprache mit der Bauherrschaft)  B12404_HLK_Konzept 

(✓) ✓ ✓    Leistungsbedarf Wärme- (inkl. Warmwasser), Kälte-, Elektroversorgung  B11124_Energiekonzept 

(✓) ✓ ✓    
Anordnung und Dimensionierung der Technikräume sowie der Installationszonen für die 
Vertikal- und Horizontal-Erschliessung  B11304_Installationskonzept 

(✓) ✓ ✓ ✓ ✓  
Systemtrennung: Konzept zur Trennung von Anlagen, Installationen und Bauteilen mit un-
terschiedlicher Lebensdauer 

 B11304_Installationskonzept 

(✓)  ✓    Zusammenstellung der voraussichtlichen Betriebskosten (Energie + Wartung)  B17004_Kostenbericht 

 (✓) ✓ ✓ ✓  
Konzept für das Ein- und Ausbringen aller grossen Apparate und Komponenten (Kältema-
schinen, Lüftungsgeräte, Speicher etc.)  B12007_Einbringungskonzept 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/gebaeudetechnik.html
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Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp 

S V P A 
 

R B Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb 

(✓) Provisorisch / Entwurf  ✓ Definitiv  ✓ Kontrolle / anpassen 

 
 

Legende:   Dokument 
 Kapitel in Dokument 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Nachweis geforderter Gebäudelabels / Standards  B11124_Energiekonzept 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Nutzenergiebedarf Wärme (inkl. Warmwasser), Kälte und Elektrizität  B17005_Energiebericht 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Endenergiebedarf inkl. Energiebezugsflächen und Energiekennzahlen  (SIA 416/1)  B17005_Energiebericht 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Gesamtenergiemesskonzept HLKSE  B11308_Messkonzept 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Standorte Aussenluftfassung und Fortluftauslässe  B12404_HLK_Konzept 

  (✓) ✓ ✓  
Nachweis der Energieeffizienz der Betriebseinrichtungen (Effizienzklassen), soweit diese 
im Rahmen des Projekts beschafft werden  B07001_Energienachweis 

   (✓) ✓  Terminplan Inbetriebsetzung – Abnahme – Mängelbehebung – integrale Tests  O06001_Terminplan 

    ✓  Drehbuch und Leitfaden integrale Tests  B12012_Drehbuch_integrale_Tests 

    ✓  Anlagendokumentationen  B18051_Anlagedokumentation 

     ✓ Erfolgskontrolle, Betriebsoptimierung: Messresultate, Massnahmen  B11307_Betriebsoptimierungskonzept 

      Ergänzungen S&A  

 (✓) ✓ ✓ ✓  Anlagenverzeichnis  B19004_Anlagenverzeichnis 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Schnittstellenpapier  B12010_Definition Grund-/Mieterausbau 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Alarmierungskonzept der Gebäudetechnikanlagen  B12703_Alarmierungskonzept 

(✓) ✓     Kostenschätzung (±15%) pro Gewerk  K01002_Kostenschätzung 

  ✓    Kostenvoranschlag (±10%) pro Gewerk  K01003_Kostenvoranschlag 

 (✓) ✓ ✓ ✓  Koordinationspläne  V08001_Koordinationsplan 

    ✓  Planen, Organisieren und Überwachen der integralen Tests  O15003_Protokoll_integrale_Tests 

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsübergreifende Vorgaben 
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2.2 Teil 7: Lüftungsanlagen 

2.2.1 Projektdokumentation und Nachweise 

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage für 
die nächste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die benötigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexität des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt. 

 

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp 

S V P A 
 

R Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung 

(✓) Provisorisch / Entwurf  ✓ Definitiv  ✓ Kontrolle / anpassen 

 
 

Legende:   Dokument 
 Kapitel in Dokument 

     KBOB  

(✓) ✓    Variantenstudien (zentrale / dezentrale Lüftungsgeräte, alternative Lüftungskonzepte etc.)  B12404_HLK_Konzept 

(✓) ✓ ✓   Lüftungskonzept, inkl. Schallschutz-Angaben  B12404_HLK_Konzept 

 ✓ ✓   Allfällige Bedarfsnachweise für Luftbe- und entfeuchtung  B12404_HLK_Konzept 

 (✓) ✓ ✓ ✓ Nachweis des Elektrizitätsbedarfs für die Lüftung/Klimatisierung nach SIA 380/4  B11124_Energiekonzept 

 ✓ ✓ ✓ ✓ Luftmengen pro Raum und Anlage 
 

 

B12404_HLK_Konzept  
V08203_Prinzipschema_Lüftung_Klima 
B19001_Raumverzeichnis 

 (✓) ✓ ✓ ✓ 
Phasengerechte Grundrisspläne mit Angaben von Aussenluftfassungen, Luftverteilung, 
Ein- und Ausbringen der Luft in den Räumen, Fortluftauslässe etc.  V08201_Installationsplan_Lüftung_Klima 

 ✓ ✓ ✓ ✓ Prinzipschemata (inkl. Brandschutzklappen, Schalldämpfer, Volumenstromregler, etc.)  V08203_Prinzipschema_Lüftung_Klima 

 (✓) ✓ ✓ ✓ 
Anlagebeschrieb mit Angaben von Luftmengen, Druckverlusten (luft- und wasserseitig), 
WRG- und Ventilator-Wirkungsgraden, Luftleistungen, Filterklassen etc.  

B18006_Anlagenbeschrieb_und_Funktionsbe-
schrieb 

 (✓) ✓  ✓ Zusammenstellung der Lüftungsanlagekosten (Aufstellung nach BKP-Positionen)  
K01002_Kostenschätzung_KS 
K01003_Kostenvoranschlag_KV 

  ✓ ✓ ✓ 
Funktionsbeschrieb: Steuer- und Regelfunktionen der Anlagen, Überwachung, Sicherheit 
etc.  

B18006_Anlagenbeschrieb_und_Funktionsbe-
schrieb 

  ✓ ✓ ✓ Hygienemessungen: Konzept, Messprotokoll und Laborbericht (gemäss SWKI VA104-01) 
 
 

B12404_HLK_Konzept  
O15007_Messprotokoll 

  ✓ ✓ ✓ Luftmengenmessungen: Konzept, Messprotokoll  O15007_Messprotokoll  

  ✓ ✓ ✓ Unterhaltskonzept: Zugänglichkeit, Wartungsmassnahmen (mit Plänen)  
B11305_Wartungskonzept_und_Instandhal-
tungskonzept 



 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Städtebau & Architektur 
 

0_7731 / 08.01.2024 / Richtlinie GT Lufttechnische Anlagen Seite 8/18 
 

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp 

S V P A 
 

R Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung 

(✓) Provisorisch / Entwurf  ✓ Definitiv  ✓ Kontrolle / anpassen 

 
 

Legende:   Dokument 
 Kapitel in Dokument 

   ✓ ✓ Nachweis Jahresnutzungsgrad gemäss SWKI VA300-01 bei KVS-Anlagen (Messung)  B07005_Funktionsnachweis 

   ✓ ✓ Luftdichtheitsmessungen: Konzept, Messprotokoll  O15007_Messprotokoll 

   (✓) ✓ Integrierte Tests (Funktionstests): Testplan, Protokoll  O15004_Inbetriebnahmeprotokoll 

     Ergänzungen S&A  

   ✓ ✓ Nachweis Jahresnutzungsgrad gemäss SWKI VA300-01 bei WRG-Anlagen (Messung)  B07005_Funktionsnachweis 

    ✓ Abnahmeprotokoll nach SIA 118 inkl. ergänzende Vorgaben der Bauherrschaft  O15002_Abnahmeprotokoll 

Tabelle 2: KBOB Teil 7: Lüftungsanlagen 
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2.2.2 Konzeptionelles sowie Planung und Ausführung 
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3. Ergänzungen S&A 

 
Auf den nachfolgenden Seiten sind Vorgaben, Präzisierungen sowie Ergänzungen von Städtebau 
& Architektur zu Lufttechnischen Anlagen und der KBOB Empfehlung Gebäudetechnik erläutert. 
 

Luftaufberei-
tungsgerät 
 
Allgemein 

- Während der gesamten Montagezeit ist das Gehäuse gegen Beschädi-
gungen zu schützen. 

- Ein Mindestmass für die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten nach  
SIA 382/1. Faustformel: Gerätebreite = Minimaler Servicebereich. 

- Die Apparateeinheiten benötigen Schaugläser und eine Innenbeleuchtung 
(Schaltung via Hauptbeleuchtung in der Zentrale). 

- Die Vibrationsmanschetten müssen saug- und druckseitig verzugsfrei an-
gebracht sein. Aussenluft und Fortluft in isolierter Ausführung. 

- Die Tragkonstruktion und die zugehörigen Komponenten des Luftaufbe-
reitungsgerätes sind schwingungsfrei zu stellen bzw. zu montieren. Eine 
Deckenaufhängung mittels stabilen Winkelprofilen ist möglich. 

- Ab einer Gerätehöhe von 3 m muss eine geeignete Arbeitshilfe für die 
Wartung geplant werden. Die Art der richtigen Arbeitshilfe ist situativ zu 
wählen. Mögliche Arbeitshilfen sind: Rollgerüst, Podest mit Absturzsiche-
rung und geeigneter Treppe oder Podestleiter. 
 

Luftaufberei-
tungsgerät  
 
im Freien 

- Eine Aufstellung im Freien ist nach Möglichkeit zu vermeiden.  
- Bei einer Aufstellung im Freien ist ein erhöhter Materialstandard  

einzuhalten. 
- Dämmanforderung gem. der SIA382/1 sind dabei einzuhalten 
- UV-Beständigkeit. 
- Thermisch getrennte Rahmen und Verbindungen.  
- Schrauben, Scharniere, Verschlüsse und Anschlussrahmen aus Chrom-

stahl.  
- Klappenteile im Gerät platziert.  
- Manometer und Thermometer mit Schutzblenden.  
- Wasserdichte Dächer im richtigen Gefälle und mit umlaufender Tropf-

nase.  
- Geräteabrutschsicherungen müssen durch einen Ingenieur überprüft und 

entsprechend ausgeführt werden. 
- Die Filter müssen einen Kunststoffrahmen aufweisen. Es darf kein Holz-

rahmen verwendet werden. 
- Die Sanitärinstallationen die das Kondensat abführen, müssen mit einem 

Frostschutzband ausgestattet werden. 
- Wegen allfälligen Anschlussleitungen (Heizung, Elektro usw.) ist bei den 

Stellfüssen eine Mindesthöhe von 50cm (OKFB bis UK Luftaufbereitungs-
gerät) zu wählen.  

- Elektroanschlüsse sind von unten in das Luftaufbereitungsgerät zu füh-
ren. 
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Aussenluft- 
fassung 

- Die Aussenluftfassung, bei im freien aufgestellten Luftaufbereitungsgerä-
ten, muss gegen Wettereinflüsse geschützt sein. Sie muss so konstruiert 
sein, dass der Schnee oder Regen nicht direkt in das Gerät angesaugt 
wird.  

- Die Zugänglichkeit von aussen muss für Reinigungsarbeiten gewährleis-
tet sein. Falls dies nicht möglich ist, muss die Zugänglichkeit von Innen 
über eine Reinigungsöffnung im Leitungsnetz geplant werden. 

- Besondere Beachtung ist allfälligen Geruchsquellen wie z.B. Sanitär-Ent-
lüftungen in der Planung zu schenken. Dies erfordert die Koordination mit 
anderen Gewerken. 
 

Ventilatoren - Auf einen möglichen Explosionsschutz nach ATEX ist zu achten. 
- Visuelle Anzeige des Luftvolumenstromes sowie der Druckdifferenz am 

Gehäuse direkt beim Ventilator. 
 

Antriebe - Bei drehzahlgeregeltem Einsatz: Motor und Frequenzumformer sind auf-
einander abzustimmen. Bei Frequenzumformerbetrieb ist der Motor mit 
einem Kaltleiterfühler zu versehen. Bei einem Einsatz in einem explosi-
onsgeschützten Bereich nach ATEX müssen Motor und Frequenzumfor-
mer eine gemeinsame Prüfbescheinigung haben. Der Elektromotor muss 
druckgekapselt sein. 

 

Luftfilter - Es sind, wenn immer möglich, Taschen- bzw. Kassettenfilter vorzusehen. 
Filtermatten sind in Ausnahmefällen durch die Bauherrschaft zu genehmi-
gen. 

- Die Filter müssen auf ganzer Fläche gleichmässig angeströmt werden 
und in einer Spannvorrichtung verankert sein. Bei Schwebstofffiltern ist 
eine erfolgreiche Dichtsitzprüfung zu erbringen. 

- Es sind Filter mit hoher Standzeit, hoher Wirksamkeit, hoher mechani-
scher Beständigkeit, hoher Feuchtebeständigkeit sowie möglichst tiefen 
Druckverlusten über die gesamte Lebensdauer zu verwenden. 

- Die Filter müssen auf ganzer Länge gut ausbaubar sein. 
- Zur Überwachung der Filterverschmutzung ist ein Differenzdruckwächter 

inklusive den erforderlichen Nippeln, Messleitungen und Befestigungsma-
terialien zu liefern.  

- Zur optischen Darstellung ist ein Manometer vorzusehen. 
- Bei mehreren Lüftungsanlagen in einem Gebäude, sind die Reservefilter 

pro Anlage in einer geeigneten Aufbewahrungsschachtel zu lagern und 
mit der jeweiligen Anlagebezeichnung zu beschriften. 

- Die Filtertaschen dürfen bei einem Stillstand der Lufttechnischen Anla-
gen, den Geräteboden nicht berühren. 

 

Revisionsöff-
nung 

- Die Apparate und deren Anschlussleitungen dürfen nicht auf oder an Re-
visionsöffnungen montiert werden. 

 

Lufterhitzer / 
Luftkühler 

- Der Lamellenabstand bei Lufterhitzern muss mindestens 2 mm betragen 
- Der Lamellenabstand bei Luftkühlern muss mindestens 2.5 mm betragen. 
- Röhren und Kollektoren aus Kupfer, Register-Lamellen aus Aluminium mit 

Schutzlackierung, stabile Kühlerrahmen aus Chromstahl.  
- In Schwimmhallen sind die Rahmen (Lufterhitzer & Luftkühler) zwingend 

aus Kunststoff oder V4A auszuführen. 
- Die Anschlussverrohrung ist mit Verschraubungen zu versehen. Die Ver-

schraubungen sind möglichst nahe am Register zu platzieren und so, 
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dass wenn man das Register herauszieht, keine Rohrleitungen mehr im 
Wege sind. 

- Die Rohrdurchführungen der Register durch das Gehäuse müssen tem-
peraturbeständig geschottet sein. Ein dichter Einbau ist zwingend. 

- Die Register sind auf der ganzen Länge ausziehbar. Eine beidseitige Rei-
nigung muss möglich sein. Die Hygienenormen sind zu beachten (Vor-
schriften zur Zugänglichkeit). 

- Nach Kühlern sind Tropfenabscheider vorzusehen. 
- Die Kondensatwanne und der Auslauf bei Kühlern sind aus Chromstahl 

zu erstellen. Die Kondensatwannen dürfen nicht über elektrischen Instal-
lationen platziert werden.  

- Hydraulische Schaltung der Register im Gegenstromprinzip. 
- Nach Wärmetauschern ist eine sogenannte Frostschutzschublade  

(ausziehbar) mit einem Frostschutzgitter vorzusehen. 
- Bei stark verschmutzter Luft ist vor dem Register ein entsprechender Fil-

ter nach SN, EN und SWKI vorzusehen. 
- Die Register müssen komplett zu entleeren und zu entlüften sein. Die Re-

gister müssen komplett zu entleeren und zu entlüften sein. 
 

Wärmerückge-
winnung  
 
Allgemein 

- Minimaler Temperatur-Änderungsgrad = 75% bei +5°C Aussentempera-
tur, d.h. trocken, ohne Unterschreitung des Taupunktes im WRG-Luftküh-
ler. 

- Minimaler Jahres-Nutzungsgrad = 80% 
 

Wärmerückge-
winnung  
 
KVS-WRG 

- Das Frostschutzmittel (Fabrikat und Typ) sowie das Mischverhältnis sind 
gemäss Vorgaben der zuständigen Wartungsorganisation vor Ort zu be-
schriften.  

- Ein Mischen vor unterschiedlichen Frostschutzmitteln (Fabrikat und Typ) 
ist nicht gestattet. 

- Ein geeigneter Behälter muss zum Entleeren des Frostschutzmittels vor 
Ort in der Zentrale deponiert werden. 
 

Armaturen / 
Feldgeräte 

- Bei Anlagen ab 500 m³/h ist zusätzlich nach der WRG und vor dem Luf-
terhitzer ein Thermometer mit geeigneter Skala einzubauen. 
 

Befeuchtung - Die vorgeschriebenen „Befeuchtungsstrecken“ sind zwingend einzuhal-
ten. 

- Befeuchter sind bei Monobloceinbauten mit abdeckbaren Schaugläsern 

( mind. 150mm) und einer von aussen bedienbaren Beleuchtung auszu-
rüsten. Der Betriebszustand der Beleuchtung muss von aussen erkenn-
bar sein. 

- Es dürfen keine Tropfenfänger nach Dampfbefeuchtern installiert werden. 
- Dampfverteilrohre müssen mit einem natürlichen Gefälle installiert wer-

den. 
- Aus energietechnischen Gründen ist die adiabatische Befeuchtung z. B. 

mit Ultraschallbefeuchter zu bevorzugen, wenn die Befeuchteranlage 
nicht erhöhten hygienischen Anforderungen genügen muss.  

- Die nach dem Befeuchter entsprechend nötige Wärmemenge (im Luftka-
nal oder im Raum) ist einzubringen. 

- Ultraschallbefeuchter müssen mit entmineralisiertem Wasser betrieben 
werden. 

- Sind erhöhte hygienische Anforderungen gestellt, können sogenannte 
hybride Befeuchter (Zerstäubung plus Keramikplatten) zum Einsatz ge-
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langen. Mit Silberionisierung im Befeuchtungswasser erfüllen diese Be-
feuchter auch Spitalanforderungen. Solchen Befeuchtern ist ein Tropfen-
abscheider nachzuschalten (Leerteil mit Wanne und Ablauf). 

- Die Luft ist vor dem Eintritt in den Befeuchterteil mit einem für Bakterien 
undurchlässigen Filter zu filtrieren. 

- Luftwäscher, Zerstäuberbefeuchter und Mattenbefeuchter sind aus  
hygienischen Gründen nicht zugelassen. 

 

Strömungsüber-
wachung 

- Die Luftstromüberwachung erfolgt über elektrothermische Strömungs-
wächter an Orten mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten. 

 

Thermometer - Bei jeder Anlage muss in den Hauptluftrichtungen (AUL, ZUL, ABL und 
FOL) je ein Anzeige-Thermometer enthalten sein. Nenngrösse: ø 100 mm 
Anzeige: AUL / FOL -20 bis +40°C ZUL / ABL 0 bis +60°C. 

- Thermometer in Isolationen sind in einer isolierten Thermometerabde-
ckung zu montieren. 

 

Hygrometer - Bei jeder Anlage mit Be-/Entfeuchtungs-Funktion muss in den Hauptluft-
richtungen (AUL, ZUL, ABL und FOL) je ein Anzeige-Hygrometer enthal-
ten sein. Nenngrösse: ø 100 mm Anzeige: 0 - 100% rel. Feuchte 

- Hygrometer in Isolationen sind in einer isolierten Hygrometerabdeckung 
zu montieren. 

 

Kanalverbin-
dungen 

- Kanalverbindungen sind durch Klammern oder Klemmfedern zu sichern 
(die Anzahl ist nach Druckklassen variierend). 

 

Volumenstrom-
regler  
(mechanisch 
und variabel) 

- Die Volumenstromregler und deren Einstellungen (Einbaurichtung,  
Reglerstellung und Basisdaten der Werkseinstellung) müssen von aussen 
gut sichtbar und zugänglich sein.  

- Neben der luftdichten Montage ist ein besonderes Augenmerk auf den 
Ausbau (Revision) zu legen. Der Volumenstromregler muss auf ganzer 
Länge + Breite ausbaubar sein. 

- Für die Verbindung von Volumenstromreglern mit dem Rohrsystem sind 
Verbindungsbriden zu verwenden. 

- Bei der Auslegung des Volumenstromreglers ist bei den Abstrahl- und 
Strömungsgeräuschen die Raumschallanforderungen der SIA oder die 
projektspezifischen Anforderungen einzuhalten. Allfällige Leitungsverbin-
dungen zwischen Volumenstromregler und Schalldämpfer sind gegen Ab-
strahlgeräusche zu dämmen. 

 

Brandschutz-
klappen 

- Brandschutzklappen dürfen nicht als Regulierklappen verwendet werden 
und müssen beim Ausschalten der lüftungstechnischen Anlage, beim An-
sprechen der thermischen. Auslöseeinheit, sowie bei einem Ausfall des 
Antriebes selbsttätig schliessen. 

- Die Revisionsöffnung und der Antrieb der BSK müssen zwingend gut zu-
gänglich sein. Die Einbauanleitungen des Herstellers sind unbedingt ein-
zuhalten. 

 

Rauchmelder - Wird gemäss VKF bei einer Anlage ein Kanalrauchmelder erforderlich, ist 
dieser nach der Filterstufe (Fortluft) einzubauen. Der Rauchmelder muss 
ebenfalls über einen von aussen zugänglichen Reset-Taster verfügen. 
 

Explosions-
schutz (ATEX) 

- Die betroffenen Installationen benötigen ein Prüfzeugnis. 
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- Gemäss der Richtlinie 94/9/EG ATEX 100 (Hersteller) sind die Geräte mit 
Konformitätszeichen (CE-Zeichen), Stellennummer, Gerätenummer, Ge-
rätekategorie, Zündschutzart, Explosionsuntergruppe und der Tempera-
turklasse zu benennen. 
 

Dämmungen - FCKW-frei. 
- Innendämmungen sind nicht zulässig. 
- Grundsätzlich sind die thermischen Dämmungen mit einem Drahtgeflecht 

(Ausführung gemäss nachfolgendem Punkt) zu ummanteln. Falls man 
sich für eine Ausführung ohne Drahtgeflecht entscheidet, muss eine Her-
stellergarantie von 10 Jahren ausgestellt werden. Diese besagt, dass die 
Dämmung fest am Kanal-/Rohrnetz angebracht ist und sich nicht löst. 

- Mineralfaserwolle mit äusserer gitterverstärkter Reinaluminiumfolienum-
hüllung, komplett mit einem V2A-Drahgeflecht und Teller-Schweissstiften 
(Stick-Clips) gesichert. 

- Die Nagelenden sind zu kappen und gegen Verletzungsgefahr zu sichern. 
- Die Enden (Stirnseite) sind vor Ausfaserung zu schützen und mit Kunst-

stoffprofilen einzufassen. 
- Kanäle und Rohre „im Freien“ bei Aussenaufstellungen sind doppelwan-

dig thermisch zu isolieren und mittels Aluminiumblech zu verkleiden. Die 
Verwendung von vorgefertigten Doppelmantelrohren / -kanälen ist nicht 
zugelassen. Auf die Dichtheit der sogenannten „Stösse“ ist ein besonde-
res Augenmerk zu legen. 

 

Dämmung  
Spezielles 
(Brandab-
schnitt) 

- Bei Wand- und Deckendurchführungen, welche gleichzeitig einen Brand-
abschnitt bilden, dürfen nur zertifizierte Dämmstoffe/ Systeme eingesetzt 
werden und sind durch einen lizenzierten Brandschutzisoleur zu erstellen. 

- Die technische Dämmung (Wärmedämmung) ist durch den Unternehmer 
bis an resp. durch die Abschottung zu führen und gegebenenfalls mit ei-
nem ordentlichen Abschluss zu versehen. 

 

Wanddurchfüh-
rungen 

- Umhüllung der Kanäle und Rohre mittels geeigneter Stellstreifen. Das 
Material darf beim Zumauern keine Feuchtigkeit aufnehmen. 

- Bei sichtbaren Kanälen oder Rohren ist das Material nach dem Verputz 
der Wände auf Wandstärke zurückzuschneiden. 

- Die Wanddurchführungen im Bereich von Brandabschnitten sind mit der 
Bauführung vorgängig zu besprechen. 

 

Zugänglichkeit - Die Grösse der Revisionsöffnungen müssen zweckmässig definiert wer-
den. 
 

Sichtmontage - Die Montage hat im Sichtmontagebereich mit einem hohen Anspruch an 
die Ausführungsqualität und Ästhetik zu erfolgen. 

- Die gewählte Sichtmontage-art und -qualität ist vor der definitiven Mon-
tage vor Ort zu bemustern. 

- Produktionsbedingte Falze sind, wenn möglich, immer gleichmässig und 
nach oben auszurichten, Aufkleber von Lieferanten vorgängig zu entfer-
nen, allfällige Beschriftungen ebenfalls. 

 

Befestigung - Ab zwei parallel verlaufenden Kanälen ist auf eine Kanalbefestigung mit-
tels Schienensystem zu wechseln. 
 

Sichtkontrolle - Befinden sich Anlagenteile, wie bspw. Kanäle/ Rohre in zu verschliessen-
den Schächten oder werden Einlagen verbaut, so hat vorgängig eine 
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Kontrolle dieser Anlagenteile zu erfolgen. Dies kann eine Sichtkontrolle, 
eine Dichtigkeitsprüfung, eine Hygieneinspektion oder dergleichen bein-
halten/ voraussetzen oder zur Folge haben. 

- Der Unternehmer hat den Fachplaner frühzeitig zu informieren, sodass 
ein Besichtigungstermin vor Ort vor dem Verschluss möglich ist. 
 

Anlagenreini-
gung/ -Sauber-
haltung 

- Grundsätzlich gilt die Richtlinie SWKI VA104-01:2019. 
- Transport und Lagerung der Komponenten muss witterungsgeschützt, 

trocken und sauber erfolgen. Durch entsprechende Massnahmen ist si-
cherzustellen, dass alle Komponenten ab Fertigstellung bis und mit Ein-
bau und Inbetriebsetzung nicht verschmutzen.  

 
Es gilt für alle Komponenten einschliesslich Luftleitungen: 
- Vor Einbau sind starke Verschmutzungen zu entfernen. 
- Öffnungen in Luftleitungen sind stets zu verschliessen. 
- Bauliche Schächte bzw. Kanäle für die Lüftung sind abzudecken und 

vor Schmutz, Müll und Geröll zu schützen. 
 

Abnahme - Für die SIA-Abnahme ist der Testablauf nach SIA 2046 Kapitel 3.2 ver-
bindlich. 

- Die Bereitmeldung zur Abnahme erfolgt gemäss SIA 118 Artikel 158  
Abs. 1 schriftlich durch die Unternehmung. 

- Die Termine für die Montagekontrollen (z.B. Vor dem Schliessen von 
Steigzonen, vor dem Anbringen von Dämmungen und dgl.) sowie für die 
Abnahme und den Integralen Test müssen rechtzeitig mit der Bauherr-
schaft abgestimmt werden. 
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4. Abkürzungsverzeichnis 

ABL Abluft 
ATEX Atmosphère Explosibles 
AUL Aussenluft 
BKP Baukostenplan 
BSK Brandschutzklappe 
BVD Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
CO2 Kohlenstoffdioxid 
EN Europäische Norm 
FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff 
FOL Fortluft 
GT Gebäudetechnik 
HLKKSE Heizung Lüftung Klima Kälte Sanitär Elektro 
IBS Immobilien Basel-Stadt 
IWB Industrielle Werke Basel 
KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen  

Bauherren 
KVS Kreislaufverbundsystem 
MeGA Fachverband Gebäudeautomationsplaner 
OKFB Oberkante Fertigboden 
PIR Passiv Infrarot (Sensor, Melder) 
S&A Städtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt 
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 
SN Schweizer Norm 
SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfachs 
SWKI Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren 
UK Unterkante 
UV Ultraviolett 
VAV Variabler Volumenstrom 
V2A Chrom-Nickel-Stahl 
V4A Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 
VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
WRG Wärmerückgewinnung 
ZUL Zuluft 

5. Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsübergreifende Vorgaben.................................. 6 
Tabelle 2: KBOB Teil 7: Lüftungsanlagen ...................................................................................... 8 
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